
W est-Berlin aus zu seiner Tochter in W estdeutschland 
und einen Teil von der em pfangenen Rente in  W est- 
Berlin verwendete er dazu, um  in W est-Berlin E in
käufe zu tä tigen ; ca. 4000,— DM bis 4400,— DM h a t der 
A ngeklagte se it 1953 illegal in das Gebiet der DDR ein
geschleust.
Seit In k ra fttre te n  der gesetzlichen Bestim m ungen in der 
DDR über die Regelung des innerdeutschen Zahlungs
verkehrs im Dezember 1950 is t bis je tz t eine Forderung 
in Höhe von 8775,— DM entstanden. Diese Gelder ha t 
der A ngeklagte, wie bereits erw ähnt, e rs t durch M ittels
m änner erhalten  und spä ter persönlich abgeholt. Der 
A ngeklagte w ar verpflichtet, diese Geldforderung anzu
melden, was er jedoch nicht getan  hat.
Deshalb h a t sich der A ngeklagte s tra fb a r  gem acht, in
dem er Geldforderungen gegen eine juristische Person, 
die ihren Sitz in W est-Berlin hat, bei der DNB nicht 
anmeldete.

Der A ngeklagte h a t durch sein illegales E inführen von 
DM der DNB sich auch eines Vergehens gegen die An
ordnung über die Ein- und A usfuhr von Zahlungsm itteln 
vom 23.3.1949, und zw ar nach § 1 s tra fb a r gem acht. 
Auch in diesem F alle w ar gem äß § 12 dieser AO das 
S trafm aß  aus § 9 der WStVO zu entnehmen.
W enn der A ngeklagte angibt, daß er nicht gew ußt haben 
will, daß eine derartige H andlung verboten ist, so 
schließt dieses seine Schuld nicht aus. Der A ngeklagte 
h a tte  die Pflicht als B ürger unseres A rbeiter-und-Bauern- 
S taates, sich m it den gesetzlichen Bestim m ungen ver
tra u t zu machen. D arüberhinaus ha t der A ngeklagte 
viele Jah re  hindurch auf diesem Gebiete als Buchhalter 
gearbeitet. Der A ngeklagte wollte die ordnungsgem äße 
V errechnung über die DNB umgehen und deshalb führte 
er das Geld illegal ein und handelte dam it vorsätzlich.

E s handelt sich in diesem F alle um  zwei selbständige 
Handlungen und es w ar gem äß § 74 StGB eine G esam t
s tra fe  zu bilden.
Die S taa tsanw altschaft b ean trag te  hinsichtlich der 
illegalen E infuhr von DM der DNB aus W est-Berlin in 
das Gebiet der DDR eine G efängnisstrafe von 1 Ja h r
5 Monaten. Die bean trag te  S trafe w ar nicht zu bean
standen und die S trafkam m er schloß sich diesem A n
träg e  an. Der A ngeklagte h a t im m erhin über 4000,— 
DM illegal eingeführt und h a t fo rtgese tzt gehandelt, 
indem er m indestens sechsmal auf Schwerbeschädigten
ausweis nach W est-Berlin fuhr.
F ü r  die N ichtanm eldung der F orderung bei der DNB 
b ean trag te  der S taa tsanw alt 6 M onate Gefängnis. H ier 
m ußte dem V erteidiger beigepflichtet werden, daß diese 
H andlung nicht so schwerwiegend ist, daß er m it
6 M onate Gefängnis b es tra ft werden m üßte. W enn der 
A ngeklagte diese Forderung nicht anm eldet, dann ist 
es sein eigenes Verschulden, denn er kann  n icht dam it 
rechnen, daß er sein Geld bzw. seine Forderung  gel
tend m achen kann, wenn dieses nicht in der Weise 
gem acht wird, wie es der A ngeklagte ta t, indem er das 
Geld illegal einschleuste. Deshalb liegt das Schwer
gew icht auf der illegalen E infuhr, aber n icht auf der 
N ichtanm eldung. Die S trafe von 6 M onaten w ar en t
sprechend zu hoch, denn gerade durch die B ekannt
m achung vom 14. 2. 1955 erfolgte durch das M iniste
rium  der Finanzen eine gewisse Erleichterung, wo 
schon verschiedene Forderungen nicht m ehr angem eldet 
werden brauchen. Eine G efängnisstrafe von 3 M onaten 
erachtete die S trafkam m er in diesem F alle als aus
reichend.
A uf Grund dessen, daß die S trafkam m er vom A ntrag  
des S taatsanw altes bei der H andlung durch die N icht
anm eldung der F orderung abwich, m ußte sich dieses 
auch auf die G esam tstrafe auswirken.

Aus der E insa tzs tra fe  in Höhe von 1 J a h r  5 M onaten 
Gefängnis und aus der dreim onatigen G efängnisstrafe 
w urde schließlich die G esam tstrafe von 1 Ja h r 6 Mo
naten  gebildet.

gez. G rum pelt gez. Pöhland gez. Schubert 
*

Am  Sonntag, dem 13. 10. 1957 ordnete die Zonenregie
rung überraschend an, daß die bisher gültigen Bank
noten in neue Banknoten umgetauscht werden müssen. 
Begründet wurde diese Maßnahme damit, daß „Mono
polisten und M ilitaristen in Westdeutschland gewisse 
Mengen von Banknoten in ihren Besitz gebracht haben 
m it dem Ziel, zu spekulieren, Störungen in unserer 
Volkswirtschaft zu organisieren und Agenten- und 
Spionage-Organisationen zu finanzieren“. In W irklich
keit diente diese planmäßig und geheim vorbereitete 
Aktion dazu, die umlaufenden Zahlungsmittel und dam it 
die K aufkraft zu verringern.
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V erordnung über die Ausgabe neuer Banknoten 
und die A ußerk raftsetzung  bisher gü ltiger Banknoten 

der Deutschen N otenbank
vom 13. 10. 1957 

(GBl. S. 603)

§ 1
A usgabe neuer Banknoten

(1) Die Deutsche N otenbank w ird auf G rund des § 2 
Abs. 2 des Gesetzes vom 31. Oktober 1951 über die 
Deutsche N otenbank (GBl. S. 991) erm ächtig t und be
au ftrag t, neue Banknoten, A usgabedatum  1955, im 
N ennw ert von

DM 5 —
DM 10,—
DM 20,—
DM 50,—
DM 100,—

auszugeben.
(2) Diese B anknoten sind ab 13. Oktober 1957
20.00 U hr fü r die vorstehenden N ennw erte alleingültiges 
gesetzliches Zahlungsm ittel.

§ 2
A ußerkraftsetzung  bisher gü ltiger Banknoten

(1) Die um laufenden Banknoten, A usgabedatum  1948, 
im N ennw ert von

DM 2,—
DM 5,—
DM 10 —
DM 20,—
DM 50,—
DM 100,—
DM 1000,—

(alte  Banknoten) verlieren am  13. Oktober 1957 um
20.00 U hr ihre G ültigkeit. Sie sind von diesem Zeitpunkt 
ab n icht m ehr gesetzliches Zahlungsm ittel. Sie dürfen 
ab diesem Zeitpunkt w eder in Zahlung gegeben noch 
als Zahlung entgegengenom m en werden.

§  8
Der U m tausch

(1) Jeder U m tauschberechtigte erhält am  13. Oktober 
1957 in der Zeit von 12.00 bis 22.00 U hr gegen E in
zahlung von alten Banknoten einen B etrag  bis zu 
DM 300,— im V erhältnis 1 : 1 in neue Banknoten um 
getauscht.
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